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Vorwort 

„Was Kinder betrifft, betrifft die Menschheit.“ 

Maria Montessori 

 

Unsere Kinder sind das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben. Damit sie sich gut und 

gesund entwickeln können, brauchen sie ein Umfeld voller Vertrauen und Sicherheit. Neben 

der Familie soll auch die Kindertageseinrichtung ein solcher Ort sein. 

Für die Gemeinde Offenau als Träger der Kindertagesstätte Arche Noah hat die Sicherheit 

und der Schutz unserer Kinder vor psychischer und physischer Gewalt oberste Priorität. 

Deshalb haben wir dieses institutionelle Kinderschutzkonzept erstellt. 

Durch die Erstellung dieses Schutzkonzepts und dessen Integration in den 

Kindergartenalltag möchten wir dazu beitragen, Kinder vor akuten oder akut drohenden 

Gefahren und vor Schaden in ihrer Entwicklung zu bewahren. Wir sind uns der 

Gefahrenmomente innerhalb der Familie aber auch innerhalb der Kindertageseinrichtung 

bewusst.  

Das Offenauer Kinderschutzkonzept versteht sich als aktuelle Momentaufnahme und zeigt 

den gegenwärtigen Stand zum Thema Kindeswohl auf. Gesellschaftliche Bedingungen und 

Anforderungen unterliegen jedoch stetem Wandel. Aus diesem Grund soll dieses Konzept als 

Ausgangssituation dienen und weiterentwickelt werden. Durch Fortbildungen, Beratungen 

und regelmäßigen Austausch werden Punkte angepasst, verändert oder ergänzt – nur so 

kann Kinderschutz funktionieren und gelebt werden. 

Gelebter Kinderschutz hängt auch vom Denken und Handeln jeder einzelnen pädagogischen 

Fachkraft ab. Ihre umfassende Beobachtungsgabe und die Fähigkeit sich selbst reflektieren 

zu können, sind die Voraussetzungen für die gelungene Umsetzung des Schutzkonzeptes. 

 

Offenau, im Juni 2023 

 

 

Gemeinde Offenau   Tel:    07136 / 9540 -0  www.offenau.de 

Jagstfelder Straße 1   Fax:   07136 / 9540 -30 

74254 Offenau   Mail:  post@offenau.de 
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1. Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen 

Unser Kinderschutzkonzept basiert u.a. auf den folgenden rechtlichen Grundlagen: 

 

UN-Kinderrechtskonvention  

„Dieses Kinderrechte-Regelwerk gilt für alle Kinder weltweit – ganz gleich, wo sie leben, 

welche Hautfarbe oder Religion sie haben und ob sie Mädchen oder Junge sind. Denn allen 

Kindern ist eines gemeinsam: Sie brauchen besonderen Schutz und Fürsorge, um sich 

gesund entwickeln und voll entfalten zu können. Ihnen genau diesen Schutz zu geben, 

darum geht es in der Kinderrechtskonvention.“ 

 

Artikel 1 & 2 des Grundgesetzes (in Auszügen): 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, 

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung 

oder das Sittengesetzt verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.“ 

 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1631: 

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 

Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig – dies gilt sowohl 

innerhalb der Familie, dem persönlichen Umfeld und selbstverständlich auch für die Arbeit in 

der Kindertageseinrichtung.“ 

 

Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII / KJHG)  

 

§ 8 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. (…) 

 

§ 22  

Grundsätze der Förderung 
 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages 

oder ganztägig aufhalten und in Gruppen gefördert werden. 
 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander 

vereinbaren zu können. 
 

(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und 

bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. 

Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am 

Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der 

Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren 

und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
 

(4) Für die Erfüllung des Förderungsauftrags nach Absatz 3 sollen geeignete Maßnahmen 

zur Gewährleistung der Qualität der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der 

Kindertagespflege weiterentwickelt werden. Das Nähere regelt das Landesrecht. (…) 



2. Meldepflichtige Ereignisse und Entwicklungen gemäß § 47, die das Wohl von     

    Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen 
 

Alle pädagogischen Fachkräfte haben durch das Kinderschutzgesetz (KJHG) den Auftrag bei 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung tätig zu werden. 

Der Träger ist durch die Einrichtung in kinderschutzrelevanten Themen und Situationen 

immer und von Beginn an zu beteiligen. Träger von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 

sind verpflichtet aufgrund der gesetzlich verankerten Meldepflicht solche Vorfälle dem 

Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) mitzuteilen. 

Die folgende Aufzählung liefert Beispiele für meldepflichtige Ereignisse. Hierbei handelt es 

sich um Beispiele – bei Fragen darüber, ob es sich bei einem Vorfall dann tatsächlich um ein 

solches Ereignis handelt, können sich Eltern und Fachkräfte jederzeit an den KVJS wenden. 

 

Missbräuchliche Ausübung elterlicher Sorge  

Für alle Erscheinungsformen der Kindeswohlgefährdung steht die Aussage, dass die Gefahr 

umso größer ist, desto jünger das betroffene Kind ist. Säuglinge und Kleinkinder können sich 

noch nicht sprachlich artikulieren. Bekommen sie beispielsweise nicht ausreichend 

Flüssigkeit zugeführt, setzt die gefährliche Phase des Dehydrierens viel zeitiger als bei 

älteren Kindern ein. 

 

Körperliche Misshandlung  

In der Regel sind die Folgen von Gewalt an körperlichen Merkmalen bzw. deutlichen und 

zunächst unerklärlichen Verhaltensänderungen sichtbar. Kinder haben unterschiedliche 

Strategien, ihre Erfahrungen und Gefühle zu verarbeiten. Es kann sein, dass sie mit Rückzug 

reagieren. Es ist aber auch möglich, dass sie selbst durch häufige Verwicklungen in 

körperliche Auseinandersetzungen auffallen. Eltern, die ihre Konflikte durch tätliche 

Auseinandersetzungen (häusliche Gewalt) austragen, verletzen das Wohl des Kindes auch 

dann, wenn das Kind diese Handlungen stets mit ansehen muss. Abgesehen vom Lernen 

am »Elternmodell«, stellt die elterliche Auseinandersetzung i. d. R. eine psychische 

Überforderung der kindlichen Seele dar. Körperliche Misshandlung kann auch bedeuten, 

dass ein körperliches Leiden keinem Arzt vorgestellt wird und es zu chronischen 

Beeinträchtigungen beim Kind kommt. 

 

Vernachlässigung  

Vernachlässigung ist die andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns. 

Dieses kann in einem nicht ausreichenden Maße vorliegen oder sogar völlig ausbleiben. Im 

Ergebnis liegt eine chronische Unterversorgung vor, die negative Auswirkungen auf das 

geistige, körperliche und damit gesundheitliche oder seelische Wohl des Kindes hat.  

Zu unterscheiden sind auch hier aktive oder passive Formen der Vernachlässigung, mit 

Wissen der Sorgeberechtigten oder unbewusst, etwa wegen verringerter geistiger 

Fähigkeiten, gesundheitlicher Beeinträchtigung, Suchtverhaltens oder mangelnder sozialer 

Kompetenzen. Für diesen Bereich der Gefährdung ist es bedeutsam, dass der Gesetzgeber 

keine Differenzierung vorgenommen hat. Es geht im Einzelfall nicht darum, ob Eltern nicht 

wollen oder nicht können.  

Ist das Ergebnis eine Gefährdung des Kindeswohls, muss gehandelt werden. 



Psychische/emotionale Misshandlung  

Schutz und Sicherheit sowie Verständnis und soziale Bindung bestimmen ganz wesentlich, 

ob sich ein Kind seelisch stabil entwickeln kann. In diesen Bereich ist auch die nicht 

wertschätzende Kommunikation einzuordnen. Kinder, die sich nicht äußern dürfen und mit 

Bezeichnungen tituliert werden, die eines Menschen nicht würdig sind, gelten i. d. R. als 

gefährdet. Aber auch „gut gemeinte Erziehung" in Form von Überversorgung- und 

Überbehütung oder militärischen Drills sind dieser Kategorie zu zuordnen. 

 

Sexueller Missbrauch  

Sexueller Missbrauch bzw. sexuelle Misshandlungen basieren häufig auf der Ebene des 

Ausnutzens der Machtposition von Erwachsenen. Erwachsene überschreiten dabei die 

Grenzen in Form von unangemessener Zuwendung, Belästigung, Nötigung bis hin zur 

Vergewaltigung. Diese Form der Kindeswohlgefährdung ist wegen ihrer Auswirkungen auf 

die kindliche Psyche und der sehr wahrscheinlichen Spätfolgen von besonderer Bedeutung. 

Schwer nachvollziehbar bzw. aufdeckbar sind sexuelle Missbrauchshandlungen im engeren 

Familienkreis. Die Opfer sind zu Beginn der Handlungen häufig so jung, dass sie selbst 

keine eigenen Vorstellungen davon haben können, was normal oder abweichend ist. Zudem 

befinden sie sich in direkter Abhängigkeit zum Schädiger bzw. in einem permanenten familiär 

bedingten Loyalitätskonflikt. 

 

Fehlverhalten von Mitarbeiter/innen und durch diese verursachten Gefährdungen der zu 

betreuenden Kinder: 

Dazu zählen z.B. Aufsichtspflichtverletzungen, Unfälle mit Personenschäden, verursachte 

oder begünstigte Übergriffe/Gewalttätigkeiten, sexuelle Gewalt, herabwürdigende 

Erziehungsstile, grob unpädagogisches (vorwiegend verletzendes) Verhalten, Verletzung der 

Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie Rauschmittelabhängigkeit oder der Verdacht 

auf Zugehörigkeit zu einer Sekte oder einer extremistischen Vereinigung bei einem/r 

Mitarbeiter/in  

 

Straftaten von Mitarbeitern/innen:  

Meldepflichtig sind Straftaten, die innerhalb oder auch außerhalb der Tätigkeit in der 

Einrichtung liegen und zu einem Eintrag ins Bundeszentralregister führen bzw. geführt 

haben, insbesondere Straftaten nach den einschlägigen Paragraphen zu sexueller Gewalt  

(siehe § 72a SGB VIII). 

 

Gefährdungen, Schädigungen und Verstöße durch zu betreuende Kinder: 

Hierzu zählen insbesondere gravierende selbstgefährdende Handlungen, Selbsttötung bzw. 

Selbsttötungsversuche, sexuelle Gewalt, gefährliche Körperverletzungen sowie sonstige 

strafrechtlich relevanten Ereignisse. 

 

 

 



Katastrophenähnliche Ereignisse:  

Hier sind Schadensfälle gemeint, die in einem ungewöhnlichen Ausmaß Schäden an Leben 

oder an der Gesundheit von Menschen oder an Sachwerten verursachen, zum Beispiel 

durch Feuer, Explosionen, Stürme und Hochwasser 

 

Besonders schwere Unfälle von Kindern:  

Dazu zählen auch solche, die nicht mit Fehlverhalten des Aufsichtspersonals in 

Zusammenhang stehen 

 

Weitere Ereignisse:  

Zum Beispiel Krankheiten mit hohem Infektionsrisiko, Mängelfeststellung durch andere 

Aufsichtsbehörden, z.B. Bau- oder Gesundheitsamt oder umfangreiche Baumaßnahmen, die 

die Nutzung anderer Räumlichkeiten erfordern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Gefährdungsanalyse innerhalb der Einrichtung 
 

 

KATEGORIE GEFÄHRDUNG SCHUTZMASSNAHME 

 

Räumlich abgelegener Raum         möglichst keine 1:1-Betreuung 

uneinsichtige Räume       offene Türen und ggf. Glaseinsätze 

 

 Zeitlich „Randzeiten“            nie nur ein/e Beschäftigte/r im Haus,  

                                                   solange Kinder anwesend sind 

 

Organisatorisch Kooperation mit externen 

Dienstleistern 

 
 

 

 

Beschäftigte mit externen 

Dienstleistern 

Einsicht in das erweiterte 

Führungszeugnis; Schutzkonzept der 

externen Stelle einfordern; Verpflichtung 

auf Selbstverpflichtungserklärung der 

Kita 
 

Transparenz über die Beschäftigten im 

Haus schaffen (z.B. Mitarbeiterübersicht, 

Elternabende, Vorstellung der Praktikanten 

über einen Aushang, ...) 

 

Situativ ausziehen / schlafen legen 
 
 
 
 
Falls notwendig: duschen 

Keine geschlossenen Räume; Kind 

entscheidet, soweit möglich, selbst, von 

wem es umgezogen wird und was es 

anbehält 
 

keine geschlossenen Räume; Kind 

entscheidet, soweit möglich, selbst, von 

wem es gewickelt wird 

 

Personen 
bezogen 

professionelle Distanz zu den     ggf. auf Duzen der Eltern verzichten 

Eltern  

 

Mitarbeiter 

bezogen 

Familiäre Beziehung zwischen 

Leitung und Mitarbeitenden 

Kleidungsgewohnheiten von Mit- 

arbeitenden 

Mitarbeitergespräche in Anwesenheit der 

Trägervertretung führen 

unpassender Kleidungsstil wird 
angesprochen 

 

Besondere 

Herausforder-

ungen 

Kind muss zum Schutz vor            Besprechung mit Leitung; Informationen  

Selbst- und / oder                         an die Personensorgeberechtigten 

Fremdverletzung festgehalten  und ggf. externe         

werden                                       Beratungsstelle hinzuziehen 

Steigender Stresspegel      kollegiale Unterstützung / aus der 

Situation raus 

 



4. Schlüsselsituationen in der Kita 

 

4.1 Wickeln 

 

Jeder Mensch hat das Recht auf Selbstbestimmung und eine Intimsphäre, die er geachtet 
wissen möchte. Die Begleitung des Kindes im Alltag ist eine zentrale Aufgabe der 
pädagogischen Fachkraft. Insbesondere das Wickeln ist mehr als nur „die volle Windel“ 
wechseln. Wickeln ist eine intensive Zuwendung bei der Blick- und Hautkontakt entsteht.  

 

• Das Wickeln wird immer von der pädagogischen Fachkraft angekündigt. Dabei wird 
auch ein „Nein“ des Kindes akzeptiert. Die pädagogische Fachkraft gibt dem Kind in 
einem festgelegten Zeitfenster individuell Zeit und es wird gegebenenfalls neu 
angefragt. 

 

• Jedes Kind hat die Möglichkeit alleine gewickelt zu werden oder auf die Toilette zu 
gehen. Durch eine angemessene Abgrenzung wird die Privatsphäre jedes Kindes 
gewahrt. Wenn andere Kinder zuschauen möchten oder vom Wickelkind eingeladen 
werden bedarf es der Zustimmung der beteiligten Kinder. Dies gilt ebenso bei der 
Anleitung neuer Fachkräfte. 

 

• Durch eine aktive Mithilfe wird das Kind am Wickelprozess beteiligt. Die pädagogische 
Fachkraft spricht mit dem Kind und erklärt ihr Tun. Beim Körperkontakt achtet sie auf 
das Bedürfnis des Kindes nach Nähe und Distanz und dessen Signale. 

 

 

4.2 Mahlzeiten 

 

Auch beim gemeinsamen Essen wird das Kind je nach Entwicklungsstand in die Vorbereitung 
mit einbezogen. Zum Beispiel helfen die Kinder beim Tisch decken und schöpfen sich 
selbstständig die Speisen. 

 

• Jedes Kind entscheidet im Rahmen des angebotenen Speiseplans selbst was es 
essen möchte. Die Speisen werden den Kindern angeboten, es gibt keinen 
Probierzwang und das Kind entscheidet wann es satt ist. 

 

• Das Kind isst entwicklungsbedingt entweder mit den Händen, Löffel oder mit Messer 
und Gabel. 

 

• Nach dem Essen wäscht sich das Kind selbstständig oder bei Bedarf mit Begleitung 
Mund und Hände. 

 

 

4.3 Schlafen und Ruhen 

 

Beim Schlafen werden das individuelle Bedürfnis und die Tagesform des Kindes 
berücksichtigt. Das Kind muss nicht schlafen, es bekommt gegebenenfalls die Möglichkeit sich 

in einem anderen Raum in Ruhe zu beschäftigen.  

 

• Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafbereich und seine von zu Hause mitgebrachten 
Schlafobjekte. 

 

• Die pädagogische Fachkraft beachtet die Einschlafrituale des Kindes und achtet dabei 
besonders darauf wieviel Nähe und Körperkontakt vom Kind gewünscht wird. 

 



5. Verhaltensampel - Handlungsimpulse für pädagogische Fachkräfte  

Die nachstehende Verhaltensampel soll zeigen, welches Verhalten zu unterlassen ist und 

welches Verhalten als pädagogisch richtig angesehen wird. Pädagogisches Verhalten, das 

nachfolgend als kritisch eingeschätzt wird, ist in unseren Kindertageseinrichtungen 

unerwünscht.  

 
 
 
 
 

Dieses Verhalten geht 
nicht und ist zu 

unterlassen 

• Intim anfassen 

• Intimsphäre missachten 

• Zwingen 

• Schlagen 

• Strafen 

• Angst machen 

• Sozialer Ausschluss 

• Vorführen, demütigen, 

• lächerlich machen 

• Nicht beachten 

• Diskriminieren 

• Bloßstellen 

• Lächerlich machen 

• Kneifen 

• Verletzen (fest anpacken, 
am Arm ziehen) 

• Ungeschütztes Wickeln 

• Küssen 

• Misshandeln 

• Herabsetzend über Kinder und 
Eltern sprechen 

• Schubsen 

• Isolieren/fesseln/einsperren 

• Schütteln 

• Bewusste 
Aufsichtspflichtverletzung 

• Filme mit grenzverletzenden 
Verhalten 

• Fotos von Kindern ins Internet 
stellen 

• Ungefragt zu einem Kind in die 
Toilette gehen 

• Sozialer Ausschluss 

• Kosenamen wie Schätzchen 

• Im öffentlichen Bereich            
der Kita umziehen 

 
 
 
 

Dieses Verhalten ist 
pädagogisch kritisch 

und für die Entwicklung 
hemmend- somit 

unerwünscht 

• Privater Kontakt zu 
Kindern und deren 
Familien 

• Nicht ausreden lassen 

• Ständiges Loben und 
Belohnen 

• Anschnauzen 
 

• Ironisch gemeinte Sprüche 

• Über-/Unterforderung 

• Kita-Regeln werden von 
Erwachsenen (bewusst) 
missachtet 

• Bewusstes Wegschauen 

• Unsicheres Verhalten der 
Erwachsenen 

Diese Aufgezählten Verhaltensweisen können im Alltag passieren, müssen 
jedoch reflektiert werden. Insbesondere folgende grundlegende Aspekte 
erfordern Selbstreflexion: Welches Verhalten bringt mich auf die Palme? 
Wo sind meine eigenen Grenzen? Hierbei unterstützt die Methode der 
kollegialen Beratung bzw. das Ansprechen einer Vertrauensperson. 

 
 
 
 
 
 

Dieses Verhalten ist 
pädagogisch richtig und 

erwünscht 

• Positive Grundhaltung 
dem Kind gegenüber 

• Verlässliche Strukturen 

• Positives Menschenbild 

• Verlässlichkeit 

• Gutes Vorbild 

• Konsequent sein 

• Gerechtigkeit 

• Distanz und Nähe 
(Wärme) 

• Empathie verbalisieren, 
mit Körpersprache, 
Herzlichkeit 

• Regelkonform verhalten 

• Flexibilität (Themen 
spontan aufgreifen, 
Fröhlichkeit, 
Vermittler/Schlichter 

• Partnerschaftliches 
Verhalten 

• „Nimm nichts persönlich“! 

• Auf die Toilette begleiten, unter 
Beachtung der Intimsphäre 

• Den Gefühlen der Kinder Raum 
geben 

• Trauer zulassen 

• Kinder und Eltern wertschätzen 

• Regelkonform verhalten 

• Fairness 

• Selbstreflexion 

• Aufmerksames Zuhören 

• Angemessenes Lob 
aussprechen 

• Vorbildliche Sprache 

• Ehrlichkeit 

• Integrität des Kindes achten und 
die eigene gewaltfreie 
Kommunikation 

• Hilfe zur Selbsthilfe 

• Auf die Augenhöhe der Kinder 
gehen 

Folgendes wird von den Kindern möglicherweise nicht gern gesehen, ist 
aber trotzdem wichtig: 

• Regeln und Tagesablauf einhalten 

• Grenzüberschreitungen unter Kindern und ErzieherInnen 
unterbinden 

• Kinder anhalten, Konflikte friedlich zu lösen 

 
 



6. Verpflichtungen aus den Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII  

6.1 Allgemeines 

Zwischen dem Jugendamt, dem Träger der Kinder-und Jugendhilfe und der Gemeinde 

Offenau besteht eine schriftliche Vereinbarung über die Regelung zum Schutzauftrag gemäß 

§ 8a SGB VIII. Alle Beschäftigten werden über den Inhalt dieser Vereinbarung informiert und 

belehrt. Aufgrund dieser Vereinbarung sind die Beschäftigten verpflichtet, bei Verdacht einer 

Kindeswohlgefährdung tätig zu werden. Tätig werden heißt jedoch nicht, allein Handeln zu 

müssen. Es muss zunächst gemäß dem nachfolgenden Verfahren eine Beratung mit der 

Leitung sowie eine Gefährdungseinschätzung vorgenommen werden.  

Erst bei einem konkreten Verdachtsfall ist eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen. 

In Fällen der akuten Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens des Kindes ist es jedoch 

erforderlich, das Jugendamt sofort zu informieren. Auch die Eltern sollen unmittelbar im 

Nachgang über diesen Schritt informiert werden - sofern dadurch nicht weitere 

Gefährdungen für das Kindeswohl entstehen.  

Das Offenauer Kinderschutzkonzept dient als Handlungsleitfaden für alle Führungskräfte und 

pädagogischen Fachkräfte. Es soll das Handeln der Fachkräfte selbst in den Blick nehmen 

und besonders den präventiven Kinderschutz optimieren. Es werden im Folgenden 

Haltungen, Methoden und Maßnahmen beschrieben, die dazu beitragen, Grenzverletzungen, 

Übergriffen und anderen Formen von Gewalt vorzubeugen. Dabei werden die aktiven 

Handlungsschritte der verantwortlichen Personen benannt und notwendige strukturelle 

Rahmenbedingungen aufgezeigt. 

 

 

6.2 Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung außerhalb der Einrichtung  

6.2.1 Umgang mit Beobachtungen / Vorkommnissen und Dokumentation 

Unseren pädagogischen Fachkräften kommt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des 

Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung zu. Es ist ein sensibles und sehr persönliches 

Thema, welches in einer konkreten Situation verunsichert. Zum einen hat jede/r Mitarbeiter/in 

das Wohl und die Unversehrtheit des Kindes im Auge und möchte schnell notwendige und 

vor allem geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine mögliche Gefährdung abzuwenden.  

Zum anderen sollte nicht vorschnell gehandelt werden, um nicht einen vermeidbaren Konflikt 

mit den Eltern auszulösen. Durch Unsicherheit und /oder Angst kann es bei einem möglichen 

Verdacht einer Kindeswohlgefährdung nicht oder nur zeitlich verzögert zu entsprechenden 

und oftmals wichtigen Handlungen kommen.  

Der nachfolgende Notfallplan kann als Orientierung für das eigene Handeln in solchen 

Situationen dienen. 

Dabei ist uns bewusst, dass jede Situation neu und individuell betrachtet werden muss und 

ggf. kleine Abweichungen möglich sind, denn nur so können wir das Wohl der Kinder im Blick 

behalten und den individuellen Bedürfnissen gerecht werden. 

 

 

 

 



6.2.2     7 Punkte Notfallplan bei Kindeswohlgefährdung im familiären Umfeld 

1. „gewichtige“ Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung liegen vor 

2. Informationen an den Träger / ggf. Abstimmung weiteres Vorgehen 

3. Beratung im Team 

4. Risikobewertung 

5. Miteinbeziehen einer erfahrenen Fachkraft 

6. Auf Familie zugehen / Problemsituation und weiteres Vorgehen mit der Familie       

    besprechen 
 

7. Informationen an Jugendamt / erfahrene Fachkraft und weiteres Vorgehen festlegen 

 

6.2.3 Einschätzskala zur Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII, KiWo-Skala   

Das Landesjugendamt (KVJS) hat zum Umgang mit Beobachtungen und für die 

Dokumentation von Vorkommnissen eine Checkliste entwickelt: die „KiWo-Skala (KiTa)“ 

(Siehe Anlage 1). Damit können die Fachkräfte in den Einrichtungen eine 

Kindeswohlgefährdung besser erkennen und einschätzen. 

Die KiWo-Skala erlaubt eine gegenwartsbezogene Beurteilung des Kindeswohls sowie eine 

mögliche Kindeswohlgefährdung in naher Zukunft. Sie ist ein Instrument zur angeleiteten 

Bewertung und Einschätzung von Auffälligkeiten von Kindern in Kindertageseinrichtungen. 

Die KiWo-Skala soll dann zum Einsatz kommen, sobald ein begründeter Verdacht der 

Kinderwohlgefährdung vorliegt. Sie gibt den Fachkräften mehr Sicherheit bei der Erfüllung 

des Schutzauftrags und bei der Überprüfung einer Gefährdungsvermutung. 

 

6.3. Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in der Einrichtung  

6.3.1 Allgemeines 

Um Anzeichen dafür wahrzunehmen, dass Kinder sich nicht wohl und geborgen fühlen, dass 

pädagogisch fragwürdige Methoden Anwendung finden oder auch, dass es 

Überforderungssituationen für das Einrichtungspersonal gibt, bedarf es einer 

Einrichtungskultur, die diese Wahrnehmung fördert und die Erörterung wahrgenommener 

Kindeswohlgefährdungen auch regelt. Die Einrichtungskultur muss Sicherheit geben. Dazu 

gehört das Einverständnis, über mögliche Kindeswohlgefährdungen in der Kindertagesstätte 

im Team, mit der Leitung bzw. dem Einrichtungsträger reden und Fragen stellen zu dürfen. 

Die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben ist entscheidend dafür, dass eine Kindertagesstätte 

qualitativ und professionell gut geführt wird. Die Leitung trägt in besonderem Maße 

Verantwortung für die dort angewandten pädagogischen Methoden und den Umgang mit 

Kindern. Sie hat eine besondere Vorbildfunktion und darüber hinaus die Pflicht, die 

Verantwortlichen des Trägers über alle wesentlichen Entwicklungen und Vorkommnisse in 

der Kindertagesstätte zu informieren. Es gehört auch zu ihren Aufgaben, Verfahren zum 

präventiven Kinderschutz in der Einrichtung zu etablieren. Sie ist gegenüber ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weisungsbefugt und für die Organisation in der 

Kindertagesstätte verantwortlich. Dies bedeutet, dass unsere Kitaleitung gemeinsam mit der 

Gemeinde Offenau als Träger dafür Sorge tragen muss, dass der Schutz vor Gewalt und das 

Kindeswohl in den Einrichtungen gewährleistet wird. 



6.3.2  7 Punkte Notfallplan bei Kindeswohlgefährdung innerhalb der Einrichtung 

 

1. „gewichtige“ Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdung liegen vor 
 

2. Informationen an den Träger / ggf. Abstimmung 
 

3. weiteres Vorgehen / auf die Eltern zugehen 
 

4. Risikobewertung / ggf. Disziplinarische Maßnahmen 
 

5. Je nach Härtegrad: ggf. Informationen an das Landesjugendamt und/oder 

Strafverfolgungsbehörde 
 

6. Miteinbeziehen einer erfahrenen Fachkraft / Beratung durch Externe 
 

7. Aufarbeitung  

 

6.4 Ablaufschema zum Vorgehen bei der Erfüllung des Schutzauftrags nach § 8a SGB 

VIII in Kindertageseinrichtungen 

 

 

 

 

 



7. Personal 

7.1 Präventive Maßnahmen 

Wir legen Wert darauf, dass Kinderschutz in unseren Einrichtungen vom ersten Tag der 

Beschäftigung an gelebt wird. Deshalb wird bereits beim Vorstellunggespräch darauf 

hingewiesen, dass im Falle einer Beschäftigung ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt 

werden muss sowie eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnet werden muss. 

Das erweiterte Führungszeugnis wird nicht nur bei Mitarbeitenden mit Festanstellung 

eingefordert, sondern von allen Mitarbeitenden der Einrichtung verlangt, die in ihrer täglichen 

Arbeit in Kontakt mit den Kindern treten können. 

Dazu gehören auch: 

• Hauswirtschaftskräfte 

• Springerkräfte 

• Praktikanten 

• Auszubildende 

• Hausmeister 

Bei langjährigen Mitarbeitenden wird spätestens alle 5 Jahre das Vorlegen des erweiterten 

Führungszeugnisses eingefordert. Sollten den Mitarbeitenden Unkosten dadurch entstehen, 

werden diese selbstverständlich vom Träger übernommen. 

 

7.2 Professionelle Haltung der Fachkräfte  

 

„Der pädagogischen Fachkraft ist bewusst, dass sie in ihrem Handeln immer ihre eigene 

Person mit ins Spiel bringt. Werte, Ansprüche, Erfahrungen und die eigene Biografie  

beeinflussen das Handeln. Die professionelle pädagogische Fachkraft setzt sich mit den 

Einflüssen auseinander und berücksichtigt sie in der erzieherischen Arbeit.“ 

Orientierungsplan BW (Seite 56) 

 

Die Arbeit in den Einrichtungen orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und Familien. 

Diese zu erkennen, aufzugreifen und entsprechend zu beantworten ist die Aufgabe jeder 

einzelnen Fachkraft an jedem Tag. Sie gestaltet einen Rahmen, der sich an der Entwicklung 

und den Themen der Kinder und deren Familien orientiert. 

Kinderschutz bedeutet in diesem Kontext auch, dass Kinder zu Wort kommen und aktiv an 

der Gestaltung ihres Alltags beteiligt werden. Es geht darum, nicht zu glauben, zu wissen 

was Kinder brauchen, sondern dass Kinder gefragt und gehört werden und beobachtet wird, 

welche Themen sie uns zeigen. Voraussetzung hierfür ist die Auseinandersetzung mit der 

eigenen biografischen Entwicklung, dem Thema Macht, der eigenen Haltung und dem 

professionellen Verständnis von Lernen. Auch eigene Familienbilder und deren Einfluss auf 

die Sichtweise auf die Familien und deren Lebenswirklichkeit müssen reflektiert werden. 

Nur so kann eine qualitativ gute Zusammenarbeit mit Eltern gelebt werden, die die Anliegen 

der Eltern ernst nimmt und sichert, dass die Fachkräfte auf einer professionellen Ebene 

agieren. Konkret heißt das u. a., das die Fachkräfte sich bei Gesprächen mit Eltern nicht von 

ihren Gefühlen leiten lassen, sachlich bleiben und das Wohl des Kindes stets im Auge 

behalten. 



7.3 Die insoweit erfahrene Fachkraft 

Die insoweit erfahrene Fachkraft ist in Deutschland gesetzlich gem. §8a und §8b des SGB 

VIII festgelegte Bezeichnung für die beratende Person zur Einschätzung des 

Gefährdungsrisikos bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung. Inoffizielle Bezeichnungen 

sind Kinderschutzfachkraft, IeF, Isef oder Isofak. 

Die insoweit erfahrene Fachkraft, ist in Fällen der Kindeswohlgefährdung als 

Ansprechpartner/in zu rufen. Mit ihr wird der Fall besprochen und es wird erörtert ob eine 

Gefährdung des Kindes vorliegt, und ob Maßnahmen getroffen werden können, die die 

Familie entlasten oder eine Anzeige beim Jugendamt eingehen muss. 

Der Kontakt mit der insoweit erfahrenen Fachkraft hat eine beratende Funktion. Innerhalb 

dieser Beratung werden keine personalisierten Angaben über betroffene Personen gemacht. 

 

7.4 Verhaltenskodex 

Weil uns ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander wichtig ist, verpflichten 

wir uns in unserem Handeln zu folgenden Grundsätzen: 

1. Respekt und Wertschätzung spiegelt sich in unserem Handeln und in unseren Worten 

wieder. Wo Unterstützung gebraucht wird, bieten wir diese an und nehmen selbst auch 

Unterstützung dankend an. 

2. Ein diskriminierendes, sexualisiertes, abwertendes, erniedrigendes, gewalttätiges oder 

bloßstellendes Verhalten (verbal und nonverbal) wird von uns nicht toleriert! Sollte es zu 

einer solchen Situation kommen, wird diese umgehend thematisiert! 

3. Beschwerden sind Chancen zur Weiterentwicklung! Wir nehmen Beschwerden als Chance 

an und geben Rückmeldung zum Umgang mit diesen. 

4. Fehler und Fehlverhalten bieten Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung. Wir 

reflektieren und sprechen diese an – nur so kann eine Veränderung möglich sein. 

5. Wir erkennen bei Kindern entwicklungs- und altersgemäße Formen des 

Beschwerdeausdrucks (z.B. Wegdrehen des Kopfes, Schreien, blasse Haut, Weinen, …), 

nehmen diesen wahr und reagieren darauf.  

6. Hilfsangebote anzunehmen und Grenzen zu wahren zeichnet professionelles Handeln 

aus! 

7. Der Träger kommt seiner Fürsorgepflicht nach. Bei sich abzeichnender Überforderung, 

Fehlverhalten oder Grenzverletzung ist der Träger umgehend zu informieren. 

8. Wir sind uns bewusst, dass Gewaltanwendung, Körperverletzung und fahrlässig 

unterlassene Hilfeleistung gegenüber den uns anvertrauten Kindern arbeitsrechtliche, 

disziplinarische und strafrechtliche Konsequenzen mit sich zieht! 

 

Ich habe diesen Kodex gelesen und erkenne ihn an! 

 

Ort, Datum    Unterschrift 

 



7.5 Selbstverpflichtungserklärung 

• Foto- und Filmmaterial wird nur mit Zustimmung der Eltern erstellt (Freigabe über 

Unterlagen des Anmeldehefts) und nur zu Zwecken, welche in der Konzeption 

festgehalten sind (z.B. Portfolio) genutzt. 

 

• Fieber messen, Versorgung von Stichen etc. sind über die Formulare des 

Anmeldehefts geregelt. Nur, wo die Zustimmung der Eltern vorliegt, darf auch 

gehandelt werden. Liegt keine Zustimmung vor, informieren wir die Eltern über den 

entsprechenden Vorfall und lassen das betroffene Kind ggf. umgehend von der 

Betreuung abholen. Es werden nur nichtinvasive Methoden angewendet. 

 

• Wir sprechen Kinder mit ihrem Namen an (keine Kosenamen). 

 

• Wir küssen Kinder nicht und lassen uns auch nicht küssen. 

 

• Wenn Kinder in der Kita planschen, tragen sie eine Badewindel oder Badebekleidung. 

 

• Der Wunsch nach Körperkontakt geht immer vom Kind aus. Die Erwachsenen tragen 

Sorge dafür, dass unangemessener Körperkontakt nicht stattfindet. 

 

• Wir berühren Kinder im Genitalbereich ausschließlich zu pflegerischen Handlungen. 

 

• Entsprechend der Konzeption der Einrichtung werden Kinder nicht in ihrer 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt und können jederzeit eine unangenehme Situation 

verlassen. 

 

• Wir achten auf verbale, mimische oder körperliche Hinweise der Kinder und achten 

und respektieren diese. Wir unterstützen und gegebenenfalls gegenseitig und 

reflektieren unser Handeln. 

 

• Alle Angebote in der Kita finden in Räumlichkeiten statt, die zu jeder Zeit zugänglich 

und unverschlossen sind. 

 

• 1:1-Sitautionen sind nur mit einer konzeptionellen Begründung möglich und können 

jederzeit durch Mitarbeitende oder Personensorgeberechtigte begleitet werden. 

 

• Mitarbeitende sollen keine Berührungen zulassen, wenn ihnen diese unangenehm 

sind. Gezielte Berührungen im Genitalbereich und an der Brust sind zurückzuweisen. 

 

• Sollte es z.B. durch eine Hilfestellung im Turnbereich oder im Außenbereich zu einer 

zwar nötigen, aber unangenehm platzierten Berührung kommen, wird die Situation 

umgehend aufgelöst und beendet. 

 

 

Ort, Datum   Unterschrift 

 

 



8. Aufklärung 

8.1 Aufklärung der Kinder über den Kinderschutz in unserer Einrichtung und ihre 

Rechte 

Sogar die Kleinsten in der Einrichtung sind bereits in der Lage, ihr Unwohlsein 

auszudrücken, z.B. durch  

• Weinen  

• Verstecken, Kopf einziehen oder wegschauen  

• Weglaufen oder stiller Rückzug  

• Zittern, Erstarren, Steifmachen,  

• Festklammern,  

• Blasse Gesichtsfarbe,  

• Mit Händen und Füßen wehren oder auf den Boden werfen 

So drücken sie aus, dass ihre Grenzen nicht geachtet wurden. Wir wissen, dass, vor allem 

im Vorschulalter, „Doktorspiele“ unter gleichaltrigen zum Entwicklungsstand dazu gehören. 

Auch Umarmen und Küsschen geben unter Gleichaltrigen kommt bei Kindergarten-

freundschaften vor. Doch achten wir darauf, dass 

• Freiwilligkeit oberstes Gebot hat 

• jedes Kind NEIN sagen darf 

• jedes andere Kind das NEIN akzeptiert 

• Kinder nicht erpressen oder drohen 

• Hilfe holen kein Petzen ist 

Um Kinder darin zu stärken, ihre eigenen Grenzen deutlich zum Ausdruck zu bringen, treffen 

wir folgende Grundaussagen gegenüber Kindern regelmäßig 

• Du darfst NEIN sagen! 

• Dein Körper gehört dir – du allein entscheidest, was du erlaubst und was nicht. 

• Deine Gefühle gehören zu Dir – die schönen Gefühle zeigen dir, dass sich gerade 

alles gut anfühlt für dich. Die unangenehmen Gefühle zeigen, dir, dass etwas nicht 

stimmt. Sprich über deine Gefühle und vertraue auf deine Wahrnehmung. 

• Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Gute Geheimnisse bereiten dir Freude, z.B. 

wenn du ein Geschenk vorbereitet hast und nicht verraten möchtest, was in der 

Verpackung drin ist. Schlechte Geheimnisse fühlen sich nicht gut und auch nicht 

richtig an. Solche Geheimnisse darfst du weitererzählen, auch wenn du versprochen 

hast, niemanden etwas zu sagen. So kann dir geholfen werden.  

• Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, du Angst hast oder dich etwas bedrückt: sprich 

darüber und hole dir Hilfe! Und höre nicht auf, bis dir geholfen wurde! 

• Wenn jemand deine Grenzen nicht beachtet, ist das nicht deine Schuld – die Schuld 

liegt dann bei dem anderen, der die Grenze überschritten hat! 

• Wir bieten den Kindern, ihrem Entwicklungsstand entsprechend, durch Bücher und 

Spiele die Möglichkeit, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, ihre Grenzen 

zu vertreten und laut und deutlich NEIN zu sagen! 

 

 

 



8.2 Aufklärung der Eltern über unser Beschwerdemanagement und unseren 

Kinderschutz  

Wir informieren die Eltern in unserer Kita regelmäßig über unser Beschwerdemanagement 

und unser gelebtes Kinderschutzkonzept, z.B. an Aufnahmegesprächen, Elternabenden oder 

Entwicklungsgesprächen. Hier nutzen wir die Gelegenheit, über unser Konzept und die 

Präventionsmaßnahmen zu informieren. Auch den Umgang mit Beschwerden legen wir offen 

dar. 

Eltern haben die Möglichkeit, sich jederzeit an die Bezugserzieherin ihres Kindes oder die 

Leitung zu wenden. In schwerwiegenden Fällen, oder wenn das Vertrauen bereits gelitten 

hat, kann auch der Kontakt zum Träger hergestellt werden. Wir versichern, dass mit den 

Informationen der Eltern vertrauensvoll umgegangen wird und jede Beschwerde ernst 

genommen wird. 

Anlass für solche Beschwerden können sein  

• Verletzung des Verhaltenskodes oder der Selbstverpflichtungserklärung 

• Nicht nachvollziehbares / unsinniges Verhalten 

• Sinnlose Machtausübung 

• Jedes strafbare Verhalten 

 

9. Umgang mit Beschwerden und Konflikten 

9.1 Allgemeines 

Um eine gleichbleibend hohe Qualität in unserer Einrichtung zu sichern, ist ein 

professioneller Umgang mit Beschwerden besonders wichtig. Es gibt immer die Möglichkeit, 

Kritik offen anzusprechen. Wir begegnen der Kritik mit Wertschätzung und echtem Interesse. 

Feedback und Beschwerden sehen wir als Chance um uns weiterzuentwickeln und Abläufe 

und Inhalte zu optimieren.  

Unterschiedliche Lebenslagen und Erfahrungen können zu verschiedenartigen Sichtweisen 

und Beurteilungen von Situationen führen. Ein professioneller Umgang heißt für uns, alle 

Anliegen ernst zu nehmen, auch wenn sich unsere Sichtweise von der des Gegenübers 

unterscheidet. Wir streben eine zeitnahe Klärung der Beschwerde an. Vertraulichkeit und 

Verschwiegenheit sind selbstverständlich. 

 

9.2 Beschwerden von Kindern 

Im pädagogischen Alltag werden Kinder aktiv in Entscheidungsprozesse miteinbezogen. 

Hierbei erfahren sie Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. 

Unser Ziel ist es, dass Kinder „Nein“ sagen, wenn ihre Grenzen überschritten werden und für 

Ihre Bedürfnisse einzustehen. Bei Krippenkindern gilt es, die nonverbalen Signale feinfühlig 

zu beobachten. 

• Kommt ein Kind mit einer Beschwerde auf die Fachkräfte zu wird ihm auf Augenhöhe 

begegnet und es in seinem Anliegen ernst genommen. 

• Gemeinsam mit dem Kind wird dessen Problem angeschaut, nach Lösungen gesucht 

und diese umgesetzt. Dies geschieht unter Berücksichtigung der individuellen 

Bedürfnislage des Kindes. Wir achten auf verbale und nonverbale Äußerungen, das 

Alter, die sprachliche Entwicklung und den kulturellen Hintergrund. 



9.3 Beschwerden von Eltern 

Eltern werden ermutigt, Ihre Kritik und Beschwerden offen zu äußern. 

• Diese werden sachlich angehört, dabei ist es wichtig sich zu versichern, das Anliegen 

richtig verstanden zu haben 

• Ansprechpartner/in für die Beschwerde ist die zuständige Fachkraft, dann die Leitung 

und danach der Träger. 

• Für die Offenheit der Eltern sind wir dankbar. 

• Lässt sich das Anliegen nicht sofort klären, nimmt die zuständige Fachkraft Kontakt 

auf und vereinbart einen Gesprächstermin. 

• Die Eltern werden über das weitere Vorgehen der Beschwerdebearbeitung aufgeklärt. 

• Eltern und Fachkräfte haben die Möglichkeit, die Leitung und ggf. den Träger zu 

einem Gespräch mit dazu zu nehmen. 

 

Wenn keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann, wird der Träger informiert. 

Nach der Rücksprache im Team bekommen die Eltern schnellstmöglich eine Rückmeldung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Beratungsstellen im Landkreis Heilbronn 

 

Beratungsstelle für Familie und Jugend 

Landratsamt Heilbronn, Jugendamt Besondere Dienste, 

Lerchenstr. 40, 74072 Heilbronn 

Tel.: 07131/994 -338 

Koordinationsstelle frühe Familienhilfen, KOFFer  

Tel.: 07131/994 -7030 u. -546 

 

Psychologische Familien und Lebensberatung 

Jugendliche, junge Erwachsene, Einzelne, Paare und Familien 

Caritas Heilbronn Hohenlohe, 

Heinrich-Fries-Haus, Bahnhofstraße 13, 74072 Heilbronn 

Tel.: 07131/89 089 -302, Fax: 07131/89 809 -350 

 

Frühförder- und Frühberatungsstellen 

Pädagogische Audiologie 

Sonderpädagogische Beratungsstellen an der Lindenparkschule 

Staatliches SBBZ, mit Internat, Förderschwerpunkte: Hören, Sprache 

Lachmannstr. 2, 14,74076 Heilbronn 

Tel.: 07131/9469 -224 

 

Häusliche Gewalt 

NOTRUF Beratungsstelle, pro familia 

Beratung, Information und Prävention bei sexueller und häuslicher Gewalt 

Tel.: 07131/93 00 90 

 

Beratungsteam für Schwangerschaft, Familie und besondere Lebenssituationen 

Diakonisches Werk , Schellengasse 9, 74072 Heilbronn, 

Tel.: 07131 / 9644 -41, Fax: 07131/9644 -99, 

 

 

 



Cityseelsorge Heilbronn  

K Punkt, Gespräch, Seelsorge Information 

Heinrich Fries Haus, Bahnhof Straße 13, 74072 Heilbronn 

Tel.: 07131/89809 -600, Fax. 07131/89809 -650 

 

Pro Familia Heilbronn e.V. 

Moltkestr. 56, 74076 Heilbronn, 

Tel.: 07131/89177, Fax: 07131/5944896 

- Information und Beratung für Frauen und Mädchen bei sexueller Gewalt 

- Paar-, Lebens-, Schwangerschafts- und Sexualberatungsstelle 

 

Beratungsstelle für Familie und Jugend 

Information zu Sexualität und Hilfe bei sexuellem Missbrauch - JUMäx 

Landratsamt Heilbronn, Jungendamt, Besondere Dienste, 

Lerchenstraße 40,74072 Heilbronn 

Tel.: 07131/994 -400 

 

 

Kinder- und Jugendtelefon: 0800 1110550 

Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch: 0800 1110111 oder 0800 1110222 

Weißer Ring (Bundesweiter Notruf für Opfer): 116006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlagen 

 

Anlage 1  

Einschätzskala zur Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII in 

Kindertageseinrichtungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Am Verdacht /Vorfall beteiligte Personen: ____________________________________ 

   

_____________________________________ 

 

 

Beschäftigt in:     _____________________________________ 

 

Betroffenes Kind:     _____________________________________ 

 

 

Erste Einschätzung: 

☐Übergriffiges Verhalten 

☐Grenzverletzung 

☐Fachliches Fehlverhalten 

☐Strafrechtlich relevante Tat 

 

 

 

 

Anlage 2 

Falldokumentation 

 

 

 

  

Bezeichnung der Einrichtung:  ____________________________________________ 

Träger der Einrichtung:             ____________________________________________ 

Einrichtungsleitung:   __________________________________________ 

Entgegennahme der  
Meldung durch:   ________________________________________________ 
 
Information gemeldet von:  ________________________________________________ 
     (Name und Anschrift) 

 
Eingang der Meldung:   ________________________________________________ 
     (Datum)    (Uhrzeit) 
 

Form der Meldung:    

☐Persönliches Gespräch 

☐Mail/Brief 

☐Telefonat 
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Subjektive Einschätzung 
(Reflektion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ort des Geschehens: ____________________________________________ 
 
Objektive 
Beschreibung des 
Verdachts/Vorfalls: 
 
(Ggf. auf der 
Rückseite 
weiterschreiben 
oder weiteres Blatt 
hinzufügen) 
 
Wer hat was selbst 
erzählt oder 
berichtet? 
 
Was wurde von 
wem 
wahrgenommen? 
 
Was wurde von 
Dritten 
wahrgenommen? 
 
Aussagen sollten 
möglichst wörtlich 
und vollständig 
aufgeschrieben 
werden. 
 
Auch Rückfragen 
sind zu 
dokumentieren. 

 



Bis jetzt informierte 
Personen: (innerhalb 
und außerhalb der 
Einrichtung/Gemeinde) 

 
 
 

(Name, Funktion, Kontaktdaten) 
 
 
 

(Name, Funktion, Kontaktdaten) 
 
 
 

(Name, Funktion, Kontaktdaten) 
 
 
 

(Name, Funktion, Kontaktdaten) 
 

 
 

Einschätzung des            ☐Sehr wahrscheinlich 

Wahrheitsgehaltes           ☐Eher wahrscheinlich  

Des Verdachtes:              ☐Eher unwahrscheinlich 

                            ☐Sehr unwahrscheinlich  

Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingeleitete 
Sofortmaßnahmen: 
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Verdachtserklärung und Gefährdungseinschätzung 

Max. 48 Stunden nach Eingang der Meldung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteiligte  
Fallverantwortlich 
Name und Funktion 
 

 

Fachkraft für Kinderschutz 
 

 

Insoweit erfahrene Fachkraft 
(extern) 
Name und Institution 
 

 

Weitere Beteiligte 
 
 
 

 

       
_____________________________________ 

      Datum 

Plausibilität der Vermutung 

☐ist gegeben 

☐Ist nicht gegeben 

 
Verdachtsstufe       

☐Unbegründeter Verdacht 

☐Vager Verdacht 

☐Tatsachenbegründeter Verdacht 

☐Erhärteter/ erwiesener Verdacht 

 
 
Begründung des  
Ergebnisses 
(ggf. Rückseite verwenden) 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wer 
 

 
Was 

 
Bis wann 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall ist abgeschlossen  ☐Ja   Aufarbeitung und ggf. Rehabilitation 

notwendig 

     ☐Nein 

Weiteres Vorgehen: 

_______________________________________________________________________ 

Meldungen    ☐Ja   s. Teil 3 

     ☐Nein    
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Hinweise für die Meldung nach § 47 SGB VIII 

An den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden- Württemberg 

 

Es sind bei der Meldung an den KVJS folgende Punkte zu benennen: 

 ☐Name und Anschrift des Trägers mit Angaben der Ansprechperson 

 ☐Name und Anschrift der Kindertageseinrichtung 

 ☐Schilderung des Ereignisses/ der Entwicklungen (Kurzfassung) 

 ☐Zeitpunkt des Ereignisses/ der Entwicklungen/ Angabe der betreffenden Gruppe/n 

 ☐Belegung zum Zeitpunkt des Vorfalls (Anzahl der Kinder, Altersstruktur der Kinder) 

 ☐Anwesende Personen zum Zeitpunkt des Ereignisses mit Angabe der Funktion 

 ☐Welche Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet und wer wurde informiert? 

 ☐Welche Maßnahmen sind geplant? Fachliche Einschätzung zum Sachverhalt 

 ☐Ausführliche Stellungnahme wird dem KVJS- Landesjugendamt übersandt bis 

 

 __________________________________ 
 Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVJS     ☐Ja    ☐Telefonat 

     ☐Nein, Begründung   ☐Mail  

☐Persönliches Gespräch 
(bei einer betriebserlaubnispflichtiger 
Einrichtung, Grundlage §47 
SGB VIII) 
 

Meldung an:  _________________________________________________ 
   Name und Telefonnummer der Ansprechperson 
 

 
Meldung durch: ____________________________________________________________________ 

   Name 

 
 
Notizen/Vereinbarungen: 
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Strafverfolgung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strafverfolgungsbehörde ☐Ja   ☐Telefonat 

    ☐Nein   ☐Mail 

       ☐Persönliches Gespräch 

Meldung an  ____________________________________________________ 
   Name und Telefonnummer der Ansprechperson 
 
 

Meldung durch _____________________________________________________ 
   Name 

 

Notizen/Vereinbarungen 

 

 

Sonstige Stellen   ☐Ja    ☐Telefonat 

     ☐Nein, Begründung  ☐Mail 

         ☐Persönliches Gespräch 

 
Meldung an  __________________________________________________ 
   Name und Telefonnummer der Ansprechperson 

 

Meldung durch ____________________________________________________ 
   Name 

 

Notizen/ Vereinbarungen  
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Krisenteam 

 

 
Beteiligte im Krisenteam 

 
 

Name 
 

 
Funktion/Institution 

 
Kontaktdaten 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 
Aufgaben 

 

 
Wer 

 

 
Was 

 
Bis wann 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 



Anlage 7 

Persönliche Checkliste zur Reflexion der eigenen Wahrnehmung 

Bei Verdacht auf (sexuellen) Missbrauch von Kindern 

 

 
Persönliche Daten des 
betroffenen Mädchens 
oder Jungen 
(Name, Alter, …) 
 

 

 
Name der verdächtigen 
Person(en), soziales 
Umfeld 
 

 

 
Wer hat mir welche 
Beobachtungen (z.B. 
körperliche Symptome, 
verändertes Verhalten, 
Kind hat sich mit welchen 
Worten und in welchem 
Zusammenhang geäußert) 
Wann und wie mitgeteilt? 
(z.B. schriftlich, persönlich, 
anonym über dritte) 
  
 

 

 
 
 
Was lösen diese 
Beobachtungen bei mir 
aus? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Mit wem habe ich meine 
Beobachtungen und 
Gefühle ausgetauscht? 
Hat sich dadurch etwas für 
mich verändert? Wenn ja 
was? 
 
 
 

 



 
 
Welche anderen 
Erklärungsmöglichkeiten 
für das Verhalten des 
Kindes sind vorstellbar? 
 
 
 

 

 
 
 
Was ist meine Vermutung 
oder Hypothese, wenn 
sich das Kind 
weiterentwickelt, wenn 
alles so bleibt, wie es ist? 
 
 
 

 

Welche Veränderungen 
wünsche ich mir für das 
Kind? 
 
 
 

 

 
 
Wer im Umfeld des Kindes 
ist mir als unterstützend 
genannt worden oder 
aufgefallen? 
 
 

 

 
 
 
 
Was ist mein nächster 
Schritt? Wann will ich wie 
weitergehen? 
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Gesprächsdokumentation 

 

 
Gespräch am _________________________ 

 

 
Beteiligte: 

 

 
Funktion: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gesprächsinhalte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Notizen und Vereinbarungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Wer macht was? 

 

 
(Bis) Wann? 

 
Wo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Datum/ Ort: ________________                        Unterschrift: _______________________ 
 


